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I.  VORBEMERKUNG 

Wenn man in Japan von der Geschichte des Gesellschaftsrechts spricht, so geht es 
eigentlich um eine Geschichte von Reformen. Nach den umfassenden Reformen des 
Handelsgesetzes (HG) vom Juni, November und Dezember des Jahres 2001 und vom 
Mai des Jahres 2002 spricht man inzwischen davon, daß wir uns erneut mitten in einer 
historischen Entwicklungsphase des Gesellschaftsrechts befinden. Für diejenigen, die 
Vorlesungen zum Gesellschaftsrecht halten, ist es derzeit nicht einfach, ein Gesamtbild 
des reformierten HG zu zeichnen. Sie können den Studenten auch nicht ohne weiteres 
die Grundlinien der Reformen benennen. 

Die häufigen Gesetzesreformen führen zwar zu Problemen beim Unterricht, verfolgt 
man aber einmal ihre Spuren, so werden doch einige Grundlinien deutlich. Anders als 
bei den bisherigen Reformen, bei denen es tendenziell darum ging, Recht und Wirklich-
keit in Einklang zu bringen oder Systemmängel zu beseitigen, ist mit der jüngsten 
Reform im Grunde die große Erwartung verbunden, der seit längerer Zeit zum Stillstand 
gekommenen japanischen Wirtschaft einen neuen Impuls zu geben. 

Die in Japan früher bestehende Kluft zwischen der Rechtswirklichkeit in der Unter-
nehmenspraxis und dem dafür vorgesehenen gesetzlichen Rahmen beruhte ursprünglich 
darauf, daß eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 350.000 Yen, das ent-
spricht heute etwa 3.000 Euro, gegründet werden konnte. Tatsächlich gab es dafür nicht 
einmal eine unmittelbar anwendbare Norm. Der Gesetzgeber hat diese Mini-Aktien-
gesellschaften lange Zeit vernachlässigt bzw. ignoriert und erst durch eine einheitliche 
Gesetzgebung, bei der zwischen großen und kleinen Gesellschaften unterschieden 
wurden, eine gewisse Ordnung in dieses System gebracht. So wurde zunächst 1990 das  

                                                      
*  Vortrag gehalten im Sommer 2002 in Tübingen. Die Vortragsfassung wurde beibehalten. 
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